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An den 

331 / A. B . . 
-zu--j"61 jJ: 
Präs. am .. J.Q.1.l!1ai 1972 

Herrn PrHsidenten des 

"Nationalrates 

Zu Zahl 361/J-NR/1972 

VI i e n 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum 

Nationalrat Dr. Frauscher, Helga Wieser, Glaser, Steiner 

und Genossen, Zl.3?1/J-NR/1972, betreffend die Handhabung 

des "Schmut;;>;- und Schundgeset;;>;es, beant1vorte ich ",ie folgt: 

Erage _L!l!ld 2: \'[urde gegen den Film "Schulmädchen­

Report, III.Teil" Anzeige nach dem Schmutz- und Schund­

gesetz bei den staats"anwal tschaftlichen Behörden erhoben? 

Zu 1velqhem Ergebnis führten die ÜberprUfungen der staats­

anwaltschaftlichen Behörden und welche Verfügungen 1vurden 

im Sinne des Scbmutz- und Schundgesetzes getroffen? 

Ant,:vort.t "Aus Anlaß dieser Anfrage haben die Ober­

staatsanwaltschaften Graz und Innsbruck berichtet, daß im 

Bereich ihrer Sprengel keine Strafanzeigen wegen Verdachtes 

des Verbrechens nach dem § 1 Abs.1 BG vom 31.3.1950, 
BGBl.Nr,. 97, über die Bekämpfüng unzüchtiger Veröffent­

lichungen und den Schutz der Jugend gegen sichtliche Ge-

""" fährdung (im folgenden" kurz Pornographiegesetz genannt), im 

Zusammenhang mit der öffentlichen Vorführlmg des Spiel­

filmes "Schulmädchen-H.eport III. Teil" erstattet '\V"orden 

sind. 

Laut Bericht der Oberstaatsan:tvaltschaft1fienhat die 

Staatsahwaltschaftbeim Jugendgerichtshof Wien eine von der 

"Österr. Bürgerinitiative" erstattete Strafanzeige nach § 90 
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stpo zurückgelegt. 

Die Oberstaatsamval tschaft Linz hat berichtet, daß 

bei der Staatsanwaltschaft Salzburg und bei der Bundes­

polizeidirektion Salzburg wegen der Bffentlichen Vor­

führung dieses Spiel:filmes in einem Salzburger Licht­

spieltheater nach dem Pornographiegesetz erstattete 

Strafanzeigen, die gemäß § 9 Abs.1 Pornographiegesetz 

an die Staatsamval tschaft Linz abgetret'E!l worden sind, 

zum Anlaß einer Prüfung des Spielfilmes genomnen 'lmrden. 

Im Strafverfahren 14 Vr 758/72 Landesgericht Linz lvurde 

der Spielfilm auf Antrag der Staatsanwaltschaft Linz vom 

Untersuchungsrichter des Landesgerichtes Linz im Beisej.n 

,je eines Vertretex's der Staatsan\ml tschaft Linz undder 

Oberstaatsanwaltschaft Linz bei einer Bffentlichen Vor­

führung um 20.3.1972 in den Central Lichtspielen in 

Salzburg besichtigt. 

Die Vertreter der staatsanwaltschaftlichen BehBrden 

und dem Berj_cht der staat sarn..J'alt schaft Linz ,zu:folge auch 

der Untersuchungsrichter ge1ane;ten übereinstimmend zur , 

'Auffassu,ng, daß durch die Aufführ-Lmg des mitJugendverbot 

beleGten Spielfilme s "Schulmädchen-Repor"t III. Teil" die 

Tatbestände nach den § 1 und 2 Pornograph~egesetz nicht 

hergestellt i.-urden. 

Die Staatsam.,ral tschaft Linz hat daher- in, t~.erein­

st~rnrnung mit der Oberstaatsam,raltschaft r..,{nz von der 

Stellung eines Beschlag-nahmeantrages abgesehen und keinen 

Grund für eine straf'gerichtliche Verf'olg;ung gefunden. 

FraG~' ,'3.t; Sind' Sie bereit,' SorGe zu tragen', c1b.ß das 

Schmutz- und Schundgese'tz dem Wortlaut dj.eses Gesetzes 

und den Intentionen des Gesetzgebers entsprechend in Hin­

kunft angewendet \·tird? 

i\!:t"\" .. ort1.. tlDer vorliegende Fall bietet keinen An'laß 

an der Handhabung des sog. Schinutz- und Schundges-etzes 

durch die stau tsanvlal tschaftlichen Behörden Kritik zu üben, 

sodaßsich l'laßnahmen des Bundes:ninister:hmls :!:'ür Justiz er­

übrigen" • 

1Q. Hai 1972 
Der Bundesminister: 
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